
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.

Dienstvereinbarung (DV) 01 /2008

über die Jahressonderzahlung
nach $ 10 Entgelttarifvertrag des Universitätsklinikums Magdeburg A.ö.R.

(ETV-UK MD)

Zwischen

dem Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.,
vertreten durch den Klinikumsvorstand,

(uK MD)

und

dem Personalrat des U niversitätsklinikums Magdeburg A.ö. R.,
vertreten d u rch d en Personal ratsvo rsitze nden,

(PR)

wird in Anwendung des $ 70 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz Land Sachsen-Anhalt
(PersVG LSA) die nachfolgende Dienstvereinbarung geschlossen:

1. Sprachliche Gleichstellung

Zur besseren Verständlichkeit wird auf die Venruendung der weiblichen und männlichen Form
verzichtet. Alle Bezeichnungen gelten sowohlfürweibliche als auch männliche Beschäftigte.

2. Personeller Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Universitätsklinikums Magdeburg
A.ö.R. (UK MD), auf die das Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(PersVG LS_A) sowie der Entgelttarifvertrag (ETV-UK MD ohne den Anhang der Sonderrege-
lungen für Aztinnen und Arzte) als Bestandteil des Haustarifvertrages des Universitätsklini-
kums Magdeburg A.ö.R. Anwendung findet.

3. Sachlicher Geltungsbereich

Den genannten Beschäftigten des UK MD soll gemäß S 10 ETV-UK MD bei positivem Be-
triebsergebnis in Abhängigkeit der tatsächlichen Mittelverfügbarkeit eine Jahressonderzah-
lung (erstmals für das Kalenderjahr 2OO7) gewährt werden.

4. Ermittlung des Betriebsergebnisses

Das UK MD wird bis spätestens 30. April des Folgejahres das Betriebsergebnis für das
vorangegangene Geschäftsjahr ermitteln.

5. Festsetzung der Jahressonderzahlung

Der Klinikumsvorstand setzt den Betrag der auszuschüttenden Jahressondezahlung anhand
des vorliegenden Betriebsergebnisses entsprechend des Verteilungsschlüssels in Ziffer 7.1
durch förmlichen Beschluss fest.



6. Persönliche Anspruchsvoraussetzungen

Einen Anspruch auf die Jahressonderzahlung erwerben die Beschäft igten nach Ziffer 2., die
am 31. Dezember des maßgeblichen Geschäftsjahres in einem seit mindestens 6 Monaten
bestehenden Arbeitsverhältnis zum UK MD standen. Ein seit mindestens 6 Monaten beste-
hendes Arbeitsverhältnis zum UK MD gil t  auch dann als begründet, wenn die Beschäft i-
gungsdauer im maßgeblichen Geschäftsjahr auf Grund zwischenzeit l ich abgelaufener befris-
teter Arbeitsverträge nicht ununterbrochen erfüllt wurde. Beschäftigte nach Ziffer 2., die in
einem seit mindestens 6 Monaten bestehenden Arbeitsverhältnis zum UK MD standen, sind
auch dann anspruchsberechtigt, wenn sie im maßgeblichen Geschäftsjahr wegen Rentenein-
tr i t ts (Renten im Sinne des g 33 Abs. 2 und 3 SGB Vl - Renten wegen Alters und Renten
wegen verminderter Enrrerbsfähigkeit) ausgeschieden sind

7. Vertei lungsschlüssel u nd Höhe der Jah ressonderzahlung

7.1 Die Höhe der auf den einzelnen voll  anspruchsberechtigten Beschäft igten entfal lenden
Jahressonderzahlung ergibt sich durch eine gleichmäßige Pro-Kopf-Vertei lung der verfÜgba-
ren Gesamtsumme. Maßgeblich ist dabei die Anzahl der anspruchsberechtigten Vollkräfte.

7.2 Die Höhe der Jahressonderzahlung vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalender-
monat, in dem Beschäft igte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach

S 21 MTV-UK MD bzw. $ 13 MuSchG haben

Fur Teilzeitbeschäft igte bemisst sich die Jahressonderzahlung antei l ig nach dem jeweil igen

Arbeitszeitfaktor.

L Zahltermin

Die Überureisung der Jahressonderzahlung erfolgt zum nächsten auf die Festsetzung nach
Ziffer 5. folgenden, realisierbaren Termin der Entgeltgeltzahlung [$ 15 Absatz 4 Satz 2 Man-
teltarifvertrag (MTV-UK MD)1.

9. Inkrafttreten, Kündigung

Die DV tritt mit Untezeichnung in
den. Jede Vertragspartei hat das
ende zu kundigen.
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Kraft. Einvernehmlich kann die DV jederzeit verändert wer-
Recht, die DV mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartals-
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